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Landkreis: Heilbronn  
Gemeinde: Offenau 
Gemarkung: Offenau 

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach 
§ 13a BauGB und örtliche Bauvorschriften 

Offenau Süd, 11. Änderung (Kornstraße) 
Maßstab 1 : 500        ENTWURF 
Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zum Bebauungsplan ausgearbeitet.  

 

Untergruppenbach, den 17.10.2012 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
(§ 74 LBO) 
Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss 
(§ 2 (1), § 13a BauGB) (§ 3 (2) BauGB) am 13.11.2012 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses, der Beteiligung 

nach 13a (3) Nr. 2 BauGB und der öffentl. Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am 22.11.2012 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach 13a (3) Nr. 2 BauGB bis 30.11.2012 
Auslegung (§ 3 (2) BauGB) vom     03.12.2012 bis 03.01.2013 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 
der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am ......................  

Ausgefertigt: Offenau, den ...............................  
 
 
 

Folk, Bürgermeister 
Ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschriften (§ 10 (3) BauGB) am ......................  

In - Kraft - Treten des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften 
(§ 10 (3) BauGB) am ......................  

Zur Beurkundung: 
 

 
 

Folk, Bürgermeister 



Bebauungsplan „Offenau Süd, 11. Änderung (Kornstraße)“  Seite 2 von 4 

 

Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) und § 4 Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 
ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 09. November 2010 (GBl. 
S. 793, 962) in Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in 
der Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357). Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), geändert am 22. April 1993 (BGBl. I S. 
466). 

Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden 
örtlichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere örtliche 
baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Bebauungsplan „Offenau Süd, 11. Änderung (Kornstraße)“ 
Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) 
Allgemeines Wohngebiet (WA) - § 4 BauNVO. Die Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO werden 
gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 
Das Maß der baulichen Nutzung ist bestimmt durch die Festsetzung der Grundflächenzahl 
(GRZ) und der Höhe der baulichen Anlagen: 

a) GRZ (vgl. Planeintrag) 

b) Höhe der baulichen Anlagen: Den unteren Bezugspunkt bildet das bestehende 
Geländeniveau, als oberen Bezugspunkt wird der Gebäudehochpunkt (H) als Höchstmaß in 
Metern über dem natürlichen Gelände festgesetzt. (vgl. Planeintrag) 

1.3 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 
Siehe Einschrieb im Plan. 

1.4 Überbaubare Grundstücksfläche ((§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
1. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 

2. Ausnahmen gemäß § 23 (3) Satz 3 BauNVO 
Die festgesetzten Baugrenzen können mit untergeordneten Bauteilen, Eingangs- und 
Terrassenüberdachungen sowie Vorbauten bis 5m Breite um bis zu 3m überschritten 
werden. Der Abstand zur öffentlichen Fläche muss mindestens 2m betragen. 

1.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 
Die zulässige Zahl der Wohnungen ist begrenzt auf zwei Wohnungen im Einzelhaus und 
eine Wohnung je Doppelhaushälfte.  

1.6 Nebenanlagen, Garagen und überdachte Stellplätze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

a) Garagen – eingeschossig – und überdachte Stellplätze sind allgemein nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen und auf den dafür vorgesehenen Flächen (Ga) 
zulässig. 
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b) Von befestigten öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit seitlichen oder hinteren 
Außenwänden Abstände mit mindestens 0,5 m eingehalten werden. Der Ein- und 
Ausfahrtsbereich von Garagen muss mind. 3 m, der von überdachten Stellplätzen 
(Carports) ohne geschlossene Außenwände mind. 1,0 m Abstand zur öffentlichen 
Verkehrsfläche einhalten. 

c) Sonstige Nebengebäude sind nur bis zu einer Größe von maximal 30 m³ auf der 
unüberbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 
a) Die Befestigung von Stellplätzen und Garagenzufahrten darf nur wasserdurchlässig 

erfolgen (Rasensteine, Rasenpflaster, Drainpflaster oder ähnliches). 
Wasserundurchlässiges Pflastermaterial ohne wasserdurchlässige Abstandsfuge ist 
unzulässig. 

b) Zur Vermeidung anlagebedingter Bodenbeeinträchtigungen ist bei allen Baumaßnahmen 
der Oberboden nach Zwischenlagerung der Wiederverwendung zuzuführen. 

c) Zur Schonung nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung insektenfreundliche 
und abstrahlungsarme Leuchtmittel nach dem neuesten Stand der Technik zu verwenden. 

d) Bei der Verwendung von Metall als Baustoff (Blei, Kupfer, Zink) ist verwitterungsfeste 
Beschichtung zwingend. 

Hinweis: 
a) Im Zuge von Bauarbeiten können im Plangebiet Funde im Sinne von § 20 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) zutage treten, bei denen es sich um meldepflichtige 
Kulturdenkmale nach § 2 DSchG handelt. Solche Funde sind unverzüglich einer 
Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen (§ 20 DSchG). 

b) Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass entsprechend § 126 (1) und (2) BauGB die 
Eigentümer von an öffentliche Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücken das 
Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der 
Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie 
Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen auf ihrem Grundstück zu 
dulden haben. 

c) Zur Minimierung des Oberflächenwasserabflusses wird im landschaftspflegerischen und 
wasserwirtschaftlichen Interesse empfohlen, Zisternen zur Gewinnung von Brauchwasser 
anzulegen. 
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2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans  

 „Offenau Süd, 11. Änderung (Kornstraße)“: 

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 
Dachform und Dachneigung der Hauptgebäude: Satteldach (SD), Dachneigung von 20 bis 
45 Grad; (vgl. Planeintrag). 

2.2 Einfriedungen und Stützmauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 
a) Einfriedungen 

Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind nur bis zu einer Höhe von 
1,5m zulässig. Von öffentlichen Fußwegen und befahrbaren öffentlichen Verkehrsflächen 
ist mit Einfriedungen ein Grenzabstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. 

b) Stützmauern 
Entlang öffentlicher Verkehrsflächen dürfen Stützmauern eine Höhe von 0,3 m über der 
Verkehrsfläche nicht übersteigen. Von öffentlichen Fußwegen und befahrbaren 
öffentlichen Verkehrsflächen ist mit Stützmauern ein Grenzabstand von mindestens 
0,5 m einzuhalten. Stützmauern auf dem Baugrundstück dürfen eine Höhe von 1,0 m 
nicht übersteigen. 

2.3 Erhöhung der Zahl der Stellplätze (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 
Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 (1) LBO) wird auf 1,5 Stellplätze pro 
Wohneinheit erhöht, bei der Entstehung von Bruchzahlen ist aufzurunden. 


